
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1 und Satz 2, 87 Abs. 1 und Abs. 3 und Art. 95 des Bayerischen 
Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt 
durch § 26 des Gesetzes vom 26. März 2026 (GVBl. S. 75) geändert worden ist, Art. 11 des Bayerischen 
Hochschulzulassungsgesetzes (BayHZG) vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 320, BayRS 2210-8-2-WK), das zuletzt durch 
§ 28 des Gesetzes vom 26. März 2026 (GVBl. S. 75) geändert worden ist und § 30 Abs. 1 der 
Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 10. Februar 2020 (GVBl. S. 87, BayRS 2210-8-2-1-1-WK), die zuletzt 
durch Verordnung vom 25. März 2026 (GVBl. S. 175) geändert worden ist, erlässt die Technische Hochschule 
Augsburg (THA) folgende Satzung: 
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§ 1 
Die Satzung über das Verfahren zur Voranmeldung, Immatrikulation, Rückmeldung, 
Beurlaubung und Exmatrikulation an der Technischen Hochschule Augsburg vom 
10.11.2025 in der Fassung der Ersten Änderungssatzung vom 01.12.2025 wird wie folgt 
geändert:  
 

1. In § 6 Abs. 5 Satz 1 werden die Wörter „fristgerechte Vorlage“ durch die Wörter „form- 
und fristgerechte Vorlage“ ersetzt.  

2. In § 6 Abs. 5 Satz 2 werden vor dem Wort „Beibringung“ die Wörter „Frist zur“ 
eingefügt. Nach den Wörtern „verlängert werden“ werden die Wörter „, sofern der 
Verfahrenslauf dies zulässt“ eingefügt. 

3. In § 7 Abs. 2 wird eine neue Nummer 6 mit folgendem Wortlaut eingefügt: „Kopie des 
Personalausweises oder Reisepasses.“  

4. Die bisherige Nummer 6 des § 7 Abs. 2 wird zu Nummer 7. 
5. In § 7 Abs. 2 wird eine neue Nummer 8 mit folgendem Wortlaut eingefügt: „Ein 

Nachweis über die für das jeweilige Studium erforderlichen Sprachkenntnisse (§§ 11 
Abs. 1 Satz 2 ff., Abs. 2, 13 Abs. 2).“ 

6. In § 7 Abs. 4 wird der bisherige Satz 1 gestrichen. Im bisherigen Satz 2 werden die 
hochgestellte Ziffer 2 und das Wort „ferner“ gestrichen.  

7. In § 9 Abs. 5 Satz 1 werden die Wörter „Abs. 1, 2 und 3“ durch die Wörter „die 
vorstehenden Absätze“ ersetzt. 

8. In § 12 Abs. 3 Satz 1 werden vor den Wörtern „noch fehlender Unterlagen“ die Wörter 
„der Vorlage“ eingefügt.  

9. § 12 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen. 
10. Der bisherige § 12 Abs. 3 Satz 3 wird zu § 12 Abs. 3 Satz 2. 
11. § 12 Abs. 4 wird gestrichen. 
12. Der bisherige § 12 Abs. 4 wird zu § 12 Abs. 3; der bisherige § 12 Abs. 5 wird zu § 12 Abs. 

4; der bisherige § 12 Abs. 6 wird zu § 12 Abs. 5; der bisherige § 12 Abs. 7 wird zu § 12 
Abs. 6; bisherige § 12 Abs. 8 wird zu § 12 Abs. 7. 

13. Im neuen § 12 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Satz 1“ gestrichen. 
14. Im neuen § 12 Abs. 7 wird ein neuer Satz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: „Für die 

Rückerstattung bereits entrichteter Beiträge für das Semesterticket gilt die Satzung 
des Studierendenwerks Augsburg über einen zusätzlichen Beitrag für die Beförderung 
der Studierenden der Universität Augsburg und der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Augsburg im öffentlichen Nahverkehr (Semesterticket) vom 
19.11.2024 in der jeweils aktuellen Fassung.“ 

15. Vor dem neuen § 12 Abs. 7 Satz 1 wird die hochgestellte Ziffer „1“ eingefügt.  
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16. In § 13 Abs. 1 wird das Wort „analog“ durch das Wort „gemäß“ ersetzt. 
17. In § 13 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „spätestens zur Immatrikulation“ durch die 

Wörter „im Rahmen des Zulassungs- und Anmeldeverfahrens in der Frist des § 6 Abs. 
5 dieser Satzung“ ersetzt. 

18. In § 14 Abs. 1 werden die Wörter „nach § 11 ff.“ durch die Wörter „nach §§ 11 ff.“ ersetzt. 
 

 
§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Mai 2026 in Kraft.   
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Augsburg vom 
28.04.2026 sowie der Genehmigung des Präsidenten der Technischen Hochschule Augsburg vom 
28.04.2026. 
 
 
 
Augsburg, den 28.04.2026 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gordon T. Rohrmair 
Präsident 
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